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Thomas Langheinrich 
(Foto), Vorsitzender der 
Kommission für Zulassung 
und Aufsicht Landesmedien-
anstalten (ZAK) warnt ange-
sichts der Wirtschaftskrise vor 
dramatischen Folgen für die 
Medienwirtschaft. Im Rah-
men des 17. Transatlantischen 
Dialogs der Landesanstalt für 
Medien NRW in Düsseldorf 
erklärte Langheinrich: „Wir 
müssen dafür sorgen, dass die 
Werbung als wesentliche Fi-
nanzierungsform nicht ausge-
höhlt wird und es nicht zu einer 
Schiefl age zu Ungunsten des 
privaten Rundfunks kommt.“ 
Daran könne auch der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk kein 
Interesse haben. Dieser würde 
auch von einer „fi nanziellen 
Dauerschwäche“ der privaten 
Konkurrenz nicht profi tieren. 
Der Medienwächter kritisier-
te besonders die „unverhoh-
lene Produktplazierung“ in 
der ARD. Im letzten „Tatort“ 

seien zum Teil „Werbebot-
schaften für Stuttgarter Autos“ 
gewesen. In der ARD hieße so 
etwas vornehm „Beistellung“, 
dabei sei dies nichts anderes 
als Produktplatzierung. Ge-
meint ist die Folge „Herz 
aus Eis“, die vom SWR pro-
duziert wurde. Tatort-Kom-
missarin Klara Blum und ihr 
Assistent Perlmann verbrin-
gen hierin auffällig viel Zeit 
in ihrem Dienstwagen, einem 
Mercedes der C-Klasse. Der 
SWR verwahrte sich gegen 
den Vorwurf der Schleich-
werbung. Die Zurverfügung-
stellung des Mercedes wäre 
unentgeltlich erfolgt. Dies 
entspräche gängiger und aner-
kannter Praxis bei allen Sen-
dern. Die unentgeltliche Bei-
stellung von Fahrzeugen zur 
Unterstützung einer Produk-
tion sei als rechtlich zulässige 
Produktionshilfe anerkannt 
und als solche im Hinblick 
auf den sparsamen und wirt-
schaftlichen Einsatz von Ge-
bührenmitteln sachgerecht.

Langheinrich kündigte nun 
an, dass die Landesmedienan-
stalten mit dem Verband Pri-
vater Rundfunk und Teleme-
dien e.V. (VPRT) demnächst 
Gespräche über die von der 
Europäischen Kommission 
geforderte „Kennzeichnung“ 
von Produktplatzierungen im 
Fernsehen führen würden. 
(al)

In der nächsten Woche be-
ginnt der Frühling - kalenda-
risch, nicht gefühlt. Höchste 
Zeit den Urlaub zu planen. 
Wer sich noch immer nicht 
für ein Ziel entscheiden 
konnte, bekommt nun me-
diale Hilfe. Die gut.tut.gut 
productions GmbH bereitet 
im Kloster Schäftlarn in der 
Nähe von München bereits 
den Einsatz eines „Urlaubs-
Coaches“ vor. Für Franko-
phile bieten die Mandanten 
der Braunschweiger Patent- 
und Rechtsanwaltssozietät 
Gramm, Lins & Partner 
GbR mit dem Titel „St. Tro-
pez Moments“ neue Anre-
gungen und die Stuttgarterin 
Nilgün Tasman führt die ty-
pisch schwäbische „Kehrwo-
che am Bosporus“ ein.

Doch auch daheim lässt sich 
mit Hilfe der Medien so ei-
niges unternehmen. Der Ha-
nauer Anzeiger gibt Tipps 
für „Maingarten“, „Main-
verein“ oder einfach „Main-
leben“ und in München ver-

anstalten die Mandanten der 
Kanzlei Lausen Rechtsan-
wälte ein „Lokal Derby“. 

Sat.1 widmet sich weiter 
der Verfi lmung historischer 
Stoffe zwischen Ost und 
West. Mit dem „Grenzfall 
Böseckendorf - Flucht in letz-
ter Sekunde“ wird die wahre 
Geschichte von der Flucht 
eines ganzen Dorfes in den 
Westen in Szene gesetzt. Die 
unabhängige Berliner Pro-
duktionsfi rma mementoFilm 
GmbH widmet ihr neues 
Filmprojekt  Menschen „im 
besten Alter“ und RTL in-
teractive in Köln bricht mit 
„Fireburst“ in Flammen aus.

Die Nürnberger Datev eG
gibt Hilfestellung beim   
Überprüfen der „Daten-
qualität Mandantenverwal-
tung“ und die Mandanten 
von Rechtsanwalt Stephan 
Hansen-Oest vermitteln in 
Flensburg Sprachunterricht 
im „lokalschnack Schles-
wig“. (al)
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Die 72 neuen Titel dieser Woche

A
Ammerländer Woche
Ammerländer-Woche

B
Balticon Das Wissenschaftsmagazin 

für den Ostseeraum
Bauverlag Bau Einkaufsführer
Bauverlag Einkaufsführer Bau
Bauverlag EK Bau

D
Das erste deutsche Kabarett
Das Recht
Datenqualität 

Mandantenverwaltung
Depression - Ein Ausweg
DER URLAUBS-COACH
Die 1000 schönsten Gedichte 

deutscher Sprache
Die ganze Welt der Kräuter
Dr. Heiter
Du bist selber ein Windelheini

E
Erlkönig
Erlkönig/Prototype
Erstes deutsches Kabarett

F
Fireburst

G
Gewichts-Management
Glück² (Glück hoch zwei)
Grenzfall „Böseckendorf“ - 

Flucht in letzter Sekunde

H
Health Balance
HIFI STATEMENT I-MAG

I
Im besten Alter

K
karriere.report
Kehrwoche am Bosporus
Kinder der Freiheit

L
Lachen ist wie ein kleiner Urlaub
Lokal Derby
lokalschnack Schleswig

M
Machtvolle Naturgewalten 

- Die Kunst der Anpassung
- Wunderbare Welt der Pfl anzen
- Stark in der Gruppe
- Wo die Natur überlebt

MAINBETRIEB
MAINGARTEN
MAINHOBBY
MAINLEBEN
MAINVEREIN
Medizinwoche
MEIN GEHEIMES LEBEN
Mein Mann, seine Geliebte 

und ich
Meine zweite Chance - 

Vom Absturz und Neuanfang

O
OS Kurier
OS Kurier am Mittwoch
OS Kurier am Sonntag
OS-Kurier
OS-Kurier am Mittwoch
OS-Kurier am Sonntag
Osnabrücker Kurier
Osnabrücker Kurier am Mittwoch
Osnabrücker Kurier am Sonntag
Osnabrücker-Kurier
Osnabrücker-Kurier am Mittwoch
Osnabrücker-Kurier am Sonntag

P
Pandorum

perfect bodyguard
Prototype
Pummelpunz

R
Rätsel - Fakten - Phänomene

S
Satire Gipfel
Satire GmbH
SÖHNE GESUCHT
St. Tropez Moments
Stadt, Land, Flirt

T
Tiefenschärfe. 

Das Dunkel eines Gigolos.

U
Unbekanntes Deutschland 

- 200 besondere Winkel 
unserer Heimat

W
Was fehlt denn meiner Pfl anze?
Weight Balance
Weight Management
Windstärke 10 - Einsatz auf See

Der Titelschutz Anzeiger Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

17.03.2009, Woche 12, Nr. 914  07.04.2009, Woche 15, Nr. 917
Anzeigenschluss: 13.03.2009, 10 Uhr  Anzeigenschluss: 03.04.2009, 10 Uhr

Die nächste Ausgabe erscheint am
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Buchtipp: Markenrecht International
Zwei bewährte Buchbeglei-
ter für den Arbeitsalltag und 
die Markenrechtspraxis sind 
jetzt in einer neuen, überar-
beiteten Aufl age im Verlag 
C.F. Müller erschienen. Der 
gestiegenen Internationalisie-
rung und Globalisierung bei 
der Verwendung von  Marken 
trägt die 2. Aufl age des von 
Prof. Dr. Friedrich L. Ekey, 
Prof. Dr. Diethelm Klippel 
und Achim Brender heraus-
gegebenen Kommentars zum 
„Markenrecht“ Rechnung. 
Band I beschäftigt sich mit 
„Markengesetz und Marken-
recht ausgewählter auslän-
discher Staaten“ (ISBN 978-3-

8114-5205, 158,- €) und Band 
II mit der „Gemeinschaftsmar-
kenverordnung“ (ISBN 978-
3-8114-5301-2, 98,- €). Zu 
beziehen unter: www.huethig-
jehle-rehm.de (al)

reits vor der Domainregistrie-
rung vorhanden waren. Bei 
prioritätsälteren Marken- und 
Kennzeichenrechten dürfte 
mit einiger Wahrscheinlich-
keit gerade bei einem Ver-
kaufsversuch die Ausnahme 
der Entscheidung „afi lias.
de“ greifen. [BGH a.a.O. …
Anders verhält es sich aller-
dings, wenn es dem Domain-
inhaber wegen Rechtsmiss-
brauchs versagt ist, sich auf 
seine Rechte aus der Regis-
trierung des Domainnamens 
zu berufen. So verhält es sich 
insbesondere dann, wenn der 
Domaininhaber den Domain-
namen ohne ernsthaften Be-
nutzungswillen in der Absicht 
registrieren ließ, sich diesen 
von dem Inhaber eines ent-
sprechenden Kennzeichen- 
oder Namensrechts abkaufen 
zu lassen (vgl. BGH, Urt. 
v. 9.10.1997 – I ZR 95/95, 
GRUR 1998, 412, 414 = WRP 
1998, 373 – Analgin; Urt. 
v. 19.2.1998 – I ZR 138/95, 

GRUR 1998, 1034, 1036 f. 
= WRP 1998, 978 – Maka-
lu; Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 
93/98, GRUR 2001, 242, 244 
= WRP 2001, 160 – Classe E; 
Beschl. v. 30.10.2003 – I ZB 
9/01, GRUR 2004, 510, 511 
= WRP 2004, 766 – S100; 
OLG Hamm MMR 2005, 
377, 382 f.)]. 

Quelle: 
www.MarkenBlog.de

Nach den Entscheidungen 
„weltonline.de“ und „afi lias.
de“ hat der BGH nunmehr 
in Sachen „ahd.de“ seine 
Linie durchgezogen, dem 
Löschungs- bzw. Freigabe-
begehren der Kläger bzgl. 
der streitbefangenen Domain 
nicht stattzugeben („ahd.de“- 
Urteil vom 19.02.2009 - AZ: 
I ZR 135/06).

Der Vorsitzende des 1. Zi-
vilsenats hatte in der münd-
lichen Verhandlung am 
19.02.2009 noch darüber 
nachgedacht, dem profes-
sionellen Domaingrabbing 
eventuell dadurch Einhalt 
gebieten zu können, die mas-
senweise und systematische 
Registrierung von unter-
scheidungskräftigen, kenn-
zeichnenden Domainnamen 
(wie z.B. dem Akronym 
„ahd“) im Gegensatz zur 
entsprechenden Massenre-
gistrierung von generischen, 
glatt beschreibenden Namen 
als rechtsmissbräuchlich 
einzustufen. Damit würden 
abertausenden Firmen ein 
kostspieliger Ankauf von 
.de-Domainadressen bei den 
vielen Domain-Grabbern der 
Szene erspart bleiben.

Dieses Grundsatzurteil 
schafft jetzt jedoch Rechts-
sicherheit für diesen neu ent-
standenen Wirtschaftszweig, 
dem Domainsekundärmarkt. 

Die Domaingrabber müssen 
nunmehr nur noch beachten, 
die entsprechende Domain 
nicht im geschäftlichen Ver-
kehr (z.B. ein Domain-Par-
king) einzusetzen, da hier-
durch eine Kennzeichen- oder 
Markenverletzung auch mit 
prioritätsjüngeren Rechte-

inhabern entstehen könnte. 
Selbst bei Herbeiführung 
einer solchen Konfl iktlage 
droht dem Grabber bei nicht 
bekannten oder berühmten 
Marken aber nur die kosten-
pfl ichtige Abmahngefahr, 
jedoch nicht die Gefahr über 
den sogenannten wettbe-
werbsrechtlichen Folgenbe-
seitigungsanspruch die Do-
main aufgeben zu müssen. 

Während das LG und das 
OLG Hamburg seinerzeit 
noch klar einen Löschungs-
anspruch der Klägerin be-
jahten, nicht zuletzt weil 
die Beklagten der Klägerin 
die Domain für nicht unter 
10.000,- DM zum Kauf an-
geboten hatten und danach 
ihr Verhalten dadurch intensi-
vierten, dass von einem Bau-
stellenschild auf ein mit der 
Klägerin branchengleiches 
Internetangebot umgestellt 
wurde, sah der 5. BGH-
Senat trotz eindringlicher 
Stellungnahme des Autors 
im mündlichen Termin kei-
ne Veranlassung, wenigstens 
im speziellen einem wettbe-
werbsrechtlichen Löschungs-
anspruch stattzugeben. Damit 
dürften die Anforderungen 
für einen Rechtsmissbrauch 
in der jüngst erfolgten Ent-
scheidung „afi lias.de“ bei 
prioritätsälteren Domains as-
tronomisch hoch gelegt wor-
den sein. 

Damit ist Folgendes zukünf-
tig klargestellt: Auch wenn 
bloße Domainregistrierungen 
keinerlei Kennzeichenrechte 
entfachen, so ist die Domain 
keinem Löschungsbegehren 
unterlegen, sofern die geltend 
gemachten Marken- oder 
Kennzeichenrechte nicht be-

Urteil „ahd.de“ / BGH hält Domaingrabbern die Stange
Kommentar von Rechtsanwalt Karsten Prehm

RA Karsten Prehm,
Prehm & Klare RAe
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Lokal Derby

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien.

Lausen Rechtsanwälte,
Residenzstraße 25, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Stadt, Land, Flirt

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Video on 
Demand, Video, Film, elektronische, digitale (Online- und Offl ine-Dienste 
in allen technischen Verfahren) und audiovisuellen Medien, z.B. Internet, 
Intranet, im Mobile Business in jeder Nutzungsform, z.B. für Mobilephones, 
PDA, etc., z.B. als SMS, MMS-Bilder/Videos/Fotos und Klingeltöne in jeder 
Nutzungsart sowie Veranstaltungen in jeder Form, Softwareerzeugnisse, 
Musicals, Bühnenwerke und Merchandising in jeglicher Form.

Studio Hamburg Produktion GmbH,
Jenfelder Allee 80, 22039 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Du bist selber ein Windelheini

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Abwandlungen, 
Kombinationen und Wortverbindungen, in allen Medien, insbesondere 
elektronische und digitale Medien, Film, Fernsehen, Hörfunk und sonstige 
audiovisuelle Medien, Internet-Seiten und -auftritte, Druckereierzeugnisse, 
Softwareerzeugnisse, insbesondere DVD, CD-ROM, Offl ine- und Online-
Dienste sowie sonstige Online-Medien und Multimedia-Anwendungen, 
Bild, Ton- und Datenträger aller Art sowie Veranstaltungen und Merchan-
dising.

Rechtsanwälte Becker Büttner Held,
Untere Weidenstraße 5, 81543 München

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Rätsel - Fakten - Phänomene
Was fehlt denn meiner Pfl anze?
Die ganze Welt der Kräuter
Die 1000 schönsten Gedichte

deutscher Sprache
Unbekanntes Deutschland
- 200 besondere Winkel unserer Heimat

Machtvolle Naturgewalten
- Die Kunst der Anpassung
- Wunderbare Welt der Pfl anzen
- Stark in der Gruppe
- Wo die Natur überlebt

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel sowie Bild-, Daten- 
und Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Windstärke 10 - Einsatz auf See
Kinder der Freiheit
Meine zweite Chance - 

Vom Absturz und Neuanfang
Mein Mann, seine Geliebte und ich
Satire GmbH
Satire Gipfel
Erstes deutsches Kabarett
Das erste deutsche Kabarett

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Depression - Ein Ausweg

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Deutscher Verein für Gesundheitspfl ege e.V. 
- Geschäftsführung - 
Bernd Wöhner,
Senefelderstraße 15, 73760 Ostfi ldern
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

karriere.report

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Transmedia Verlag GmbH & Co. KG,
Weyertal 59, 50937 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Pummelpunz

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Schriftarten und Zusätzen für Medien, insbesondere 
für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen und sonstige audiovisuelle Medien, Bild-, Ton- und Daten-
träger aller Art, einschließlich CD-ROM, CD-I und DVD, ferner für elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich Online-Medien, 
Online- und Offl ine-Dienste sowie sonstige Mediendienstleistungen und 
Medienprodukte aller Art, für Domain-Bezeichnungen, Multimedia-
Anwendungen, für Event-Merchandising sowie für Messen, Kongresse und 
sonstige Veranstaltungen aller Art.

Rechtsanwälte Wülfi ng Zeuner Rechel,
Apostelnkloster 17-19/Mittelstraße 1, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

St. Tropez Moments

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen, Schriftarten, Abwandlungen und Darstellungsformen für alle 
Medien, insbesondere für Druckereierzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, 
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet-Veröffentlichungen, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
CD, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste, Telekommunikationsdienstlei-
stungen, Softwareerzeugnisse sowie Messen, Musicals, Kongresse, Fachta-
gungen und sonstige Veranstaltungen aller Art.

Gramm, Lins & Partner GbR
Patent- und Rechtsanwaltssozietät,
Theodor-Heuss-Straße 1, 38122 Braunschweig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Tiefenschärfe. Das Dunkel eines Gigolos.

In allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Susanne Braun-Speck,
Wöhrendamm 55a, 22927 Großhansdorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Medizinwoche

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Pressebüro Zelgin,
Am Hellholz 17, 21039 Börnsen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Dr. Heiter

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

JOKER-Vertrieb,
Eisenacher Straße 56, 10823 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Fireburst

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Abwandlungen und 
Schriftarten, in allen Medien, insbesondere Internet, Fernsehen, Bild-, Ton- 
und Datenträger, Softwareerzeugnisse, Spiele, elektronische und digitale 
Medien, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RTL interactive GmbH,
Aachener Straße 1040, 50858 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Das Recht

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Darstellungs-
formen für alle Medien, insbesondere für Zeitungen, Zeitschriften und 
Druckerzeugnisse jeder Art und elektronische und digitale Medien, insbe-
sondere CD-Rom, DVD und Online-Medien.

GÖHMANN Rechtsanwälte,
Friedensstraße 2, 60311 Frankfurt am Main
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

DER URLAUBS-COACH
MEIN GEHEIMES LEBEN

in allen Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschreibung, Darstel-
lungsformen, Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, graphischen Gestaltungen, entspre-
chenden Untertiteln, Schriftarten und mit allen Zusätzen für alle Medien, 
insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen, und sonstige elektronische Medien 
und Netzwerke einschließlich Offl ine- und Online-Diensten (insbesondere 
Internet), sonstige audiovisuelle Medien sowie Software-Erzeugnisse, CD-
ROM, CD-I, DVD, alle sonstigen CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger 
aller Art sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien 
und Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Uni-
fi ed Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising-Produkte, Veranstal-
tungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und alle anderen Printmedien und 
Druckerzeugnisse sowie Dienstleistungen aller Art.

gut.tut.gut. productions GmbH,
Gregoriweg 9, 82067 Kloster Schäftlarn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Balticon Das Wissenschaftsmagazin

für den Ostseeraum

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Evelyn Schaffernicht,
Wiesenweg 14 a, 18356 Fuhlendorf Ortsteil Gutglück

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

OS Kurier
OS Kurier am Sonntag
OS Kurier am Mittwoch
OS-Kurier
OS-Kurier am Sonntag
OS-Kurier am Mittwoch
Osnabrücker Kurier
Osnabrücker Kurier am Sonntag
Osnabrücker Kurier am Mittwoch
Osnabrücker-Kurier
Osnabrücker-Kurier am Sonntag
Osnabrücker-Kurier am Mittwoch

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, grafi schen Dar-
stellungen, Untertiteln und/oder Zusammensetzungen, Kombinationen, 
Titelkombinationen, Abkürzungen für sämtliche Medien, insbesondere 
Druckerzeugnisse und Printmedien, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild- und 
Tonträger und sonstige elektronische und digitale Medien und Netzwerke 
einschließlich offl ine- und online-Diensten, sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien, sowie Software-Erzeugnisse, CD-Rom, Bild-, 
Ton- und Datenträger aller Art, Telekommunikationsdienstleistungen, Li-
teratur- und Druckerzeugnisse aller Art und Form, Merchandising sowie 
Veranstaltungen.

Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG,
Große Straße 17-19, 49074 Osnabrück

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Erlkönig
Prototype
Erlkönig/Prototype

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen, Schriftarten, Abwandlungen und Darstellungsformen für alle 
Medien, insbesondere für Druckereierzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, 
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet-Veröffentlichungen, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
CD, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste, Telekommunikationsdienstlei-
stungen, Softwareerzeugnisse sowie Messen, Musicals, Kongresse, Fachta-
gungen und sonstige Veranstaltungen aller Art.

Gramm, Lins & Partner GbR
Patent- und Rechtsanwaltssozietät,
Theodor-Heuss-Straße 1, 38122 Braunschweig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Glück² (Glück hoch zwei)
Das Hochzeitsmagazin

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Abwandlungen, 

Kombinationen und Wortverbindungen sowie für alle Medien, insbesonde-

re Druckerzeugnisse, Printmedien, Hörfunk, Fernsehen, Film und sonstige 

audiovisuelle Medien, Internetseiten und -auftritte, Software-Erzeugnisse, 

insbesondere CD-Rom und DVD, Offl ine- und Onlinedienste sowie sonstige 

elektronische und digitale Medien einschließlich Multimedia-Anwen-

dungen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

Kanzlei Knoche-Lenz / Tigges,
Tarpenbekstraße 46, 20251 Hamburg
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Gemäß § 5 III MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für

Datenqualität Mandantenverwaltung

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Abwandlungen, 
Kombinationen und Wortverbindungen für Computerprogramme, Hand-
bücher, Druckereierzeugnisse, Datenträger aller Art, elektronische und digi-
tale Medien, Netzwerke, CD-ROM, DVD, CD-i, Offl ine- und Online-Dienste 
sowie sonstige Medien.

DATEV eG,
Paumgartnerstraße 6-14, 90429 Nürnberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

SÖHNE GESUCHT

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Abwandlungen, 
Kombinationen und Wortverbindungen in allen Medien, insbesondere elek-
tronische und digitale Medien, Fernsehen, Film, Hörfunk, Veranstaltungen 
und sonstigen audiovisuelle Medien, Internetseiten und -auftritte, Druckerei-
erzeugnisse, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

Söhne Mannheims GmbH,
Kamenzer Straße 12, 68309 Mannheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Kehrwoche am Bosporus

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Nilgün Tasman,
Edenhallstraße 17, 70597 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

HIFI STATEMENT I-MAG

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Redaktion HIFISTATEMENT,
Schraudolphstraße 3, 80799 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Bauverlag Bau Einkaufsführer
Bauverlag Einkaufsführer Bau
Bauverlag EK Bau

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen und Ab-

wandlungen für Printmedien, elektronische und digitale Medien sowie 

Online-Dienste.

Sozietät Fraenkel Faust Herbold,
Kolbeplatz 4, 33330 Gütersloh

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

MAINLEBEN
MAINGARTEN
MAINBETRIEB
MAINVEREIN
MAINHOBBY

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Hanauer Anzeiger,
Hammerstraße 9, 63450 Hanau
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Pandorum

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians, Patent- und 
Rechtsanwälte Hofstetter, Schurack & Skora,
Balanstraße 57, 81541 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Grenzfall „Böseckendorf“ - 
Flucht in letzter Sekunde

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Gewichts-Management
Weight Balance
Weight Management
Health Balance

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

GkM Zentralredaktion GmbH,
Boslerstraße 29, 71088 Holzgerlingen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für:

perfect bodyguard

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, 
grafi schen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammenset-
zungen für alle Medien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hör-
funk, Fernsehen, Software, Online - und Telefondienste, DVD, CD-ROM und 
andere Datenträger sowie sonstige digitale Medien und Netzwerke, Bücher 
und alle Printmedien.

HKMW Rechtsanwälte, RA Malte Mörger, LL.M.,
Sachsenring 43, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

lokalschnack Schleswig

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, Zu-
sammensetzungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftarten für 
alle Medien, insbesondere für Funk, Film, Fernsehen, Datenträger aller Art, 
Internet, alle elektronischen und digitalen Medien und Netzwerke, sowie 
für Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Bücher und Publikati-
onen sowie für Veranstaltungen aller Art.

Rechtsanwalt Stephan Hansen-Oest,
Neustadt 56, 24939 Flensburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Ammerländer Woche

Ammerländer-Woche

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

NWZ Nordwest-Zeitung
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,
Peterstraße 28-34, 26121 Oldenburg

Über 54.500 archivierte Titel! Recherchieren Sie kostenlos unter
www.titelschutzanzeiger.de
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir namens und in Voll-
macht eines unserer Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Lachen ist wie ein kleiner Urlaub

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, in allen Medien und jegli-
chem Zusammenhang.

Schneider-Rothaar Rechtsanwälte,
Schaumainkai 91, 60596 Frankfurt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Im besten Alter

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

mementoFilm Berlin GmbH,
Leibnizstraße 31, 10625 Berlin
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